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Ehrenordnung des „Turnverein Geisenhausen von 1924 e.V.“ 
 
 
Gliederung 
 
1.  Zweck  
2.  Geltungsbereich 
3.  Anlässe, mit Festlegungen der Art, des Ablaufs und der Zuständigkeiten 
4.  Inkrafttreten, Änderungen 
 

 
1.        Zweck 
  
        Diese Ehrenordnung soll Richtlinie sein für eine stetige und einheitliche 

     Vorgehensweise bei anfallenden Ehrungen, die zu den verschiedenen, unter 
     Punkt 3 näher beschriebenen Anlässen vom TV Geisenhausen vorgenommen 
     werden. 

 
 
2.   Geltungsbereich  
  
      Diese Ehrenordnung gilt für alle Vereinsmitglieder, alle Abteilungen und Organe des  
      TV Geisenhausen, aber auch für Nichtmitglieder, die sich um den Verein besondere  

    Verdienste erworben haben. 
 
 
3.       Anlässe mit Festlegung der Art, des Ablaufs und der Zuständigkeiten 
 
3.1     Ehrung langjähriger Mitgliedschaften 
 
3.1.1  Festlegung der Jubiläumsjahre und der Art der Ehrung 
 

    Für langjährige Mitgliedschaften verleiht der Verein Ehrennadeln mit Urkunden: 
 
   a)  für 25-jährige Mitgliedschaft (Aufdruck 25)  Ehrennadel des Vereins in Silber 
 
   b)  für 40-jährige Mitgliedschaft (Aufdruck 40)  Ehrennadel des Vereins in Gold 
 
   c)  für 50-jährige Mitgliedschaft (Aufdruck 50)  Ehrennadel des Vereins in Gold  
              mit Kranz 
 
   d)  für 60-jährige Mitgliedschaft (Aufdruck 60)  Ehrennadel des Vereins in Gold 
              mit Kranz 
 
   e)  für 70-jährige Mitgliedschaft (Aufdruck 70)  Ehrennadel des Vereins in Gold 
              mit Kranz 
 
3.1.2  Beginn der Mitgliedschaft 
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   1)  Für Mitglieder, die bereits als Kinder oder Jugendliche dem Verein beigetreten 
      sind, wird das Kalenderjahr, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wurde, als 
      Beginn der Mitgliedschaft gerechnet. 

   2) Davor liegende Mitgliederjahre werden nicht angerechnet. 
 
 
3.1.3  Verantwortlichkeiten und Ablauf der Ehrung 
 
   1) Die zu ehrenden Mitglieder werden anhand einer EDV-Liste festgestellt und in 
          der ersten Sitzung im jeweiligen Kalenderjahr dem Vereinsausschuss des TV  
          Geisenhausen vorgelegt. 
   2) Die Ehrungen werden im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung des 
          Turnvereins oder bei einer anderen passenden Gelegenheit durch den Vorstand 
          durchgeführt. 
   3) Die zur Ehrung anstehenden Mitglieder werden persönlich angeschrieben und 
          geladen.  
   4) Bei Nichterscheinen wird die Urkunde und das Abzeichen zugestellt. 
 
 
3.2     Ehrung für besondere sportliche Leistungen 
 
   Für besondere sportliche Leistungen verleiht der Verein Urkunden und  
          Verdienstnadeln in Silber bzw. in Gold. 
 
 
3.2.1  Festlegung der Art der Ehrung  
 
   Mannschaftsmeister bis Bezirksebene Urkunde 
    
   Mannschaftsmeister ab Landesebene      Verdienstnadel des TVG in  
             Silber mit Urkunde 
 
   Einsätze (Anzahl oder Jahre) in einer       Verdienstnadel des TVG in 
   Senioren-Mannschaft des TV Geisenhausen         Silber bzw. Gold mit Urkunde 
 
   für ganz besondere sportliche Leistungen      Verdienstnadel des TVG in Gold 
 
 
3.2.2  Verantwortlichkeiten und Ablauf der Ehrung 
 
   1) Die Ehrungen werden auf Vorschlag des jeweiligen Abteilungsleiters auf  
          Beschluss des Vereinsausschusses vom Vorstand des TV Geisenhausen 
          vorgenommen. 
   2) Verantwortlich für die Erstellung der Urkunden ist der jeweilige Abteilungsleiter.  

  3) Die Ehrungen sollten möglichst bald nach Erreichung der sportlichen Leistung 
  in einem würdigen Rahmen durchgeführt werden. 

 
 
3.3    Ehrungen für langjährige bzw. besondere Verdienste um den Verein 
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3.3.1  Festlegung der Ehrungskriterien und der Art der Ehrung 
 
   1) Die Ehrungen sowohl für langjährige, wie auch herausragende Verdienste 
          erfolgen nach den Kriterien der Ehrenordnung des BLSV und seiner 
          Fachverbände (siehe auch 3.6).   
 
   2) Für besondere Verdienste um den Verein werden die Verdienstnadeln des TVG 
          in Silber bzw. in Gold jeweils mit Urkunde verliehen. 
 
 
3.3.2 Verantwortlichkeiten und Ablauf der Ehrung 
  
   1) Der Ablauf für langjährige Funktionärstätigkeit bzw. für herausragende 
          Verdienste erfolgt analog der Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften 
          (siehe 3.1.3). 
 

  2) Die Ehrungen für besondere Verdienste erfolgen auf Antrag eines Mitgliedes 
  des Vereinsausschusses des TV Geisenhausen. 3) Der Antrag muss im 
  Vereinsausschuss mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen 
  werden. 4) Zu ehrende Mitglieder des Vereinsausschusses sollten für die Dauer 
  der Behandlung nicht an der Sitzung teilnehmen. 

   5) Die Überreichung der Verdienstnadel erfolgt durch den 1. Vorstand des  
         TV Geisenhausen in einem würdigen Rahmen. 
 
 
3.4    Ehrung von Nichtmitgliedern 
 
   1) Durch den TV Geisenhausen können auch Nichtmitglieder für besondere,  
          außerordentliche Verdienste um den Verein durch Verleihung von 
          Verdienstnadeln in Silber bzw. Gold, jeweils mit Urkunde, geehrt werden. 
 
   2) Der Antrag bzw. der Ablauf solcher Ehrungen erfolgt nach den Regeln in Ziffer 
          3.3.2 dieser Ordnung. 
 
 
3.5    Ernennung zum Ehrenmitglied 
 
3.5.1 1) Personen die sich in einer besonders herausragenden Weise um den TV 

      Geisenhausen verdient gemacht haben, können zum Ehrenmitglied ernannt  
      werden. 

  
   2) Um der Besonderheit der Ehrung Ausdruck zu geben, ist die Zahl der lebenden 
          Persönlichkeiten, die zum Ehrenmitglied ernannt werden können, auf  3 Personen 
          begrenzt. 
 
3.5.2 1) Die Ernennung zum Ehrenmitglied wird von einem Mitglied des  

      Vereinsausschusses vorgeschlagen.  
      2) Der Vereinsausschuss muss sich einstimmig für die Ernennung aussprechen. 
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3.6    Ernennung zum Ehrenvorstand 
 
3.6.1  Personen, die sich in einer herausragenden Weise, im Rahmen ihrer Tätigkeit als  
         1. Vorstand, um den TV Geisenhausen verdient gemacht haben, können zum 
          Ehrenvorstand ernannt werden. 
 
3.6.2  1) Die Ernennung zum Ehrenvorstand wird von einem Mitglied des 
          Vereinsausschusses vorgeschlagen.  
          2) Der Vereinsausschuss muss sich einstimmig für die Ernennung aussprechen. 
 
 
3.7   Ehrungen durch den BLSV und seiner Fachverbände 
 
   1) Der BLSV und seine Fachverbände ehren nach einer bestimmten Ehrenordnung 
     Mitglieder der angeschlossenen Vereine für langjährige Vereinstätigkeit an  
          führender Stelle im Verein durch Verdienstnadeln und Urkunden. 
   2) Die Ehrenordnung des BLSV und seiner Fachverbände sind als Anlage Teil 
          dieser Ehrenordnung. 
   3) Für Ehrungen durch die Fachverbände sind die Abteilungsleiter in 
          Zusammenarbeit mit dem Vorstand verantwortlich. 
   4) Ehrungen durch den BLSV werden nach den bestehenden Ehrenordnungen  
          durch Beschluss des TVG - Vereinsausschusses beantragt. 
   (Antrag nur auf BLSV- bzw. Fachverbandsformblatt). 
  
 
3.8     Ehrenbezeigung beim Tod eines Mitglieds  
 
 
3.8.1  Fahnenabordnung 
  
   1) Eine Fahnenabordnung des Vereins gibt dem verstorbenen Mitglied in der  
          Kirche und am Friedhof das letzte Geleit. 
          2) Ist das verstorbene Mitglied einer Abteilung des Vereins zuzuordnen, liegt die 
          Verantwortung für die Stellung einer Fahnenabordnung beim jeweiligen 
          Abteilungsleiter. 
   3) Ist das verstorbene Mitglied keiner Abteilung zugehörig, ist grundsätzlich der 1. 
          Vorstand für die Fahnenabordnung verantwortlich. 
 
3.8.2  Kranzniederlegung 
 
   1) Eine Kranzniederlegung am Grab erfolgt unter einer der folgenden 
          Voraussetzungen: 
 
             a) Das verstorbene Mitglied war bis zum Tod in einer Wettkampfmannschaft 
                 oder als Einzelsportler/in aktiv für den TVG tätig. 
 
       b) Das verstorbene Mitglied war bis zum Tod ehrenamtlich als Funktionär oder 
                 Trainer für den Verein tätig. 
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       c) Das verstorbene Mitglied war während seiner Vereinsmitgliedschaft  
                 mindestens 10 Jahre Funktionär oder Trainer. 
 

      d) Das verstorbene Mitglied war mindestens 40 Jahre Mitglied des Vereins. 
 

      e) Das verstorbene Mitglied war im Laufe seiner Mitgliedschaft mit einer  
         Verdienstnadel des Vereins in Silber oder Gold ausgezeichnet worden. 
 
      f) Das verstorbene Mitglied hat sich um eine Abteilung des Vereins besondere 
        Verdienste erworben. 
 
  2) Eine Kranzniederlegung erfolgt grundsätzlich nur, wenn der Verstorbene bis zu 
   seinem Tode Mitglied beim Turnverein Geisenhausen war.  
  

 
3.8.2.1 Verantwortlichkeiten 
   
   1) Die Kranzniederlegung erfolgt durch den 1. Vorstand des Vereins, bei dessen 
   Verhinderung durch den 2. Vorstand oder einem anderen Vertreter. 
   2) War der Verstorbene einer Abteilung des Vereins in einer besonderen Weise 
            verbunden,  kann bzw. soll die Kranzniederlegung durch den Abteilungsleiter 
            erfolgen. 
 
3.8.2.2 Kranzkosten 
 
      Die Kranzkosten trägt der Hauptverein. 
 
 
4.       Einführung der Ehrenordnung  
 
      1) Die Ehrenordnung tritt erstmals in der Urfassung mit Beschluss durch den  
             Vereinsausschuss des Turnverein Geisenhausen am 14.04.1999 in Kraft. 
      2) Änderungen können vom Vereinsausschuss mit einfacher Mehrheit 
             beschlossen werden. 
 
 
4.1        Änderungen          
 

                    1) Die Neufassung der Ehrenordnung tritt mit der 1. Änderung durch Beschluss 
             des Vereinsausschusses vom 06.02.2006 in Kraft. 
                    2) Sie ersetzt die letztgültige Ehrenordnung mit Beschluss des  
             Vereinsausschusses vom 14.04.1999. 
 
 
Geisenhausen, den 06.02.2006 
 
 
             
Maier 
1. Vorstand 


